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Unter den sechs Vorträgen, die dieses Heft neben anderem enthält, sind von ganz besonderem
Interesse einmal der Bericht von Sekundarlehrer C. Auer über den gegenwärtigen Stand der Sorge
für geistesschwache Kinder in der Schweiz, unter besonderer Berücksichtigung der in den letzten beiden
Jahren erzielten Fortschritte, mit Tabelle der schweizerischen Erziehnngs- urd Pflegeanstalten für
Geistesschwache und Statistik der Speztalklassen für schwachbefähigte Kinder, sodann das Referat von
Prof. Dr. Zürcher in Zürich über die Geistesschwachen in der Gesetzgebung und im bürgerlichen
Leben und endlich die Ausführungen von Stadtschulrat Dr. Sickinger in Mannheim über die in
Mannheim bereits durchgeführte und nun auch in Zürich erstrebte Scheidung und Heranbildung der

Schüler nach verschiedenen Fähigkeitsgruppen. Aber auch die anderen Arbeiten sind lesenswert und
geeignet zur Mitarbeit an dem großen erst in den Anfängen stehenden Werke der Fürsorge für die
geistig Anormalen zu werben. Die inhaltsreiche Broschüre verdient schon deshalb gekauft und gelesen

zu werden, weil sie eine treffliche und vollkommene Orientierung bietet über das, was in der Schweiz
allüberall auf dem Gebiete des Jdiotenwesens geleistet und erstrebt wird. v.

Rat- and Anslt,»ttfterteil»,»»g
(unentgeltlich für Abonnenten).

A. K. In St. Gallen ist bei seinem Großvater mütterlicherseits das 1898 geborene Kind
R. Sch. v. H. unentgeltlich in Pflege. Nun erhält B. zu seinem Erstaunen (er wohnte früher in H.)
eine Rechnung für Schulgeld des Enkelkindes. Es handelt sich offenbar um die obligatorische
Alltagsschule.

Ist die Armenpflege gehalten, eine solche Rechnung zu bezahle», da Zürich nicht Gegenrecht hält?
Oder sollen wir den Versuch machen, daß der Betrag erlassen werde da die Armenpflege um

dessen Einzahlung angegangen werde, unter Hinweis auf die vielen St. Galler Kinder, die wir im
Ktn. Zürich gratis unterrichten?

Anwort! Die Schutgetdforderung des Schulrates der Stadt St. Gallen stützt sich auf § 5,
S. 3'Al. 4 des Organisationsstatuts für die öffentlichen Schulen der Gemeinde St. Gallen vom
22. Februar 1880, der folgendermaßen lautet: Für diejenigen Schüler, deren Eltern in St. Gallen
weder steuerpflichtig, noch heimatberechligt sind, ist ein jährliches Schulgeld von 25 Fr. zu entrichten.
Ueber allfällige Reduktion oder Erlassung dieses Betrages in einzelnen Fällen entscheidet der Schulrat.
— Sie könnten demnach — und wohl mit Erfolg — beim Schulrat der Stadt St. Gallen um
Erlaß der Schulgetdauflage petitionieren. Dadurch würde aber die Berechtigung dieser Forderung
zugegeben, währenddem sie doch ganz ungerechtfertigt, ja bundesverfassungswidrig ist. Art. 27 Abs. 2

der Bundesverfassung besagt nämlich: Die Kantone sorgen für genügenden Primarunterricht, welcher
ausschließlich unter staatlicher Leitung stehen soll. Derselbe ist obligatorisch und in den öffentlichen
Schulen unentgeltlich. Die Schule, die das obgenannte Kind besucht, die I. Klasse der Ele-
mertarschule, ist nun unzweifelhaft eine öffentliche Schule, also auch bedingungslos unentgeltlich für
St. Galler und Zürcher und auch Ausländer, die schulpflichtig sind. Bloß für das Schulmaterial
könnte eine Entschädigung verlangt werden, nicht für den Unterricht. Unter dem Schulgeld des

St. Galler Organisationsstatuts ist aber doch nur das Letztere zu verstehen. Gegen diese Verletzung
des verfassungsmässigen Rechtes der Unentgeltlichkeit des Volksschulunterrichts kann Rekurs an das

Bundesgericht ergriffen werden (vgl. Art. 113 Al. 3 der Bundesverfassung). rv.
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könnte unter günstigen Bedingungen den

Iohs. Koller, Sattler, Lichtenfteig.
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